
 

Auszug aus dem Protokoll 
 

 
TAUFER GMBH 

Sitz in Sand in Taufers (BZ), von-Ottenthal-Weg 2/C 
Gesellschaftskapital Euro 20.000.-, vollständig eingezahlt 

Steuer- und Eintragungsnummer im Handelsregister Bozen 02513370219 
Unterliegt der Leitung und Koordinierung der Marktgemeinde Sand in Taufers gemäß Art. 2497 ZGB 

 

* * * 

PROTOKOLL ZUR SITZUNG DES VERWALTUNGSRATES VOM 20.06.2019 
Im Jahre zweitausendneunzehn, am zwanzigsten Juni, um zwölf Uhr (20.06.2019 – 12.00 Uhr), 

ist im Verwaltungssitz der TAUFER GMBH, Von-Ottenthal-Weg 2/C, der Verwaltungsrat der TAU-

FER GMBH zusammengetreten, um über folgende 
 

TAGESORDNUNG 
 

Omissis 

 
Folgende Mitglieder des Verwaltungsrates sind anwesend: 

Martin Huber, Präsident 
Paul Steger, Vizepräsident 

Ingrid Beikircher, Mitglied 
 

Omissis 

 
Den Vorsitz der Verwaltungsratssitzung übernimmt gemäß Gesellschaftssatzung der Präsident des 

Verwaltungsrates, Herr Martin Huber, welcher mit Zustimmung des Verwaltungsrates Frau Ros-
marie Gruber mit der Abfassung des Sitzungsprotokolls beauftragt. 

 

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Verwaltungsrat laut Gesetz und Satzung beschlussfähig ist. 
Er stellt weiters fest, dass alle Anwesenden ausreichend über die Tagesordnung informiert sind 

und geht anschließend zur Behandlung derselben über. 
 

Omissis 

 
Ad 21) Ernennung des Antikorruptions- und Transparenzverantwortlichen 

Zu diesem Tagesordnungspunkt verweist der Vorsitzende auf den Beschluss der ANAC Nr. 1134 
vom 08.11.2017 mit dem die neue Richtlinie für die Umsetzung der Rechtsvorschriften zur Kor-

ruptionsbekämpfung und Transparenz durch Unternehmen und privatrechtliche Einrichtungen, die 
von öffentlichen Verwaltungen und öffentlichen Wirtschaftseinrichtungen kontrolliert werden und 

beteiligt sind (“Nuove   linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione  

della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di   diritto privato   controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti   pubblici economici”) genehmigt wird. 

Ausdrücklich verweist der Vorsitzende auf den Punkt 3.1.2. der genannten Richtlinie, der vorsieht, 
dass es auch für die Gesellschaften, die von öffentlichen Körperschaften kontrolliert werden, an-

gemessen ist, dass die Aufgaben des Verantwortlichen der Korruption und des Verantwortlichen 

der Transparenz einer einzigen Person übertragen werden. Weiters teilt der Vorsitzende mit, dass 
die ANAC in der genannten Richtlinie der Ansicht ist, dass Aufgaben des Verantwortlichen der 

Korruption und der Transparenz von einem leitenden Angestellten wahrgenommen werden müs-
sen oder alternativ, für den Fall, dass die Gesellschaft über keinen leitenden Angestellten verfügt, 

von einem Mitarbeiter, der kein leitender Angestellter ist aber über die notwendigen Fachkennt-
nisse im Bereich der Rechtsvorschriften der Korruptionsbekämpfung verfügt. Darauf erinnert der 

Vorsitzende, dass die TAUFER GMBH über keinen leitenden Angestellten verfügt. Sodann teilt der 

Vorsitzende mit, dass er der Ansicht ist, dass derzeit kein Mitarbeiter der TAUFER GMBH über die 
notwendigen Fachkenntnisse im Bereich der Rechtsvorschriften der Korruptionsbekämpfung ver-

fügt. Deshalb sollte auf den von der ANAC aufgezeigten Ausnahmefall zurückgegriffen werden 
und ein Verwaltungsratsmitglied, das nicht über operative Delegierungen verfügt, zum Verant-



 

wortlichen der Korruption und der Transparenz ernannt werden. Sodann teilt der Vorsitzende mit, 
dass er der Meinung ist, dass Ingrid Beikircher über die notwendigen Voraussetzungen verfügt, 

um die Aufgaben des Verantwortlichen der Korruption und der Transparenz zu übernehmen. 
Nach eingehender Diskussion, bei der auch bestätigt wird, dass Ingrid Beikircher über die not-

wendigen Voraussetzungen verfügt, um die Aufgaben des Verantwortlichen der Korruption und 

der Transparenz zu übernehmen, ernennt der Verwaltungsrat einstimmig und bei Stimmenthal-
tung von Ingrid Beikircher, folgendes Verwaltungsratsmitglied als Verantwortlichen der Korruption 

und der Transparenz. 
 

Omissis 
 

Nachdem es zu diesem Punkt nichts mehr zu berichten gibt, keine weiteren Beschlüsse mehr zu 

fassen sind und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, erklärt der Vorsitzende die Sitzung um 
dreizehnuhrzehn (13.10 Uhr) für beendet. 

 
DER PRÄSIDENT 

- Martin Huber - 

DIE SCHRIFTFÜHRERIN 

- Rosmarie Gruber - 

 


